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Thom as G ehring

Der Beitrag von Institutionen zur Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit
L eh re n  au s  d e r  in s titu tio n e lle n  S tru k tu r  d e r  E u ro p ä isc h e n  G e m e in sc h a ft

A usg eh en d  von dem  innerhalb d er R egim e-D ebatte  eingehend  bearbeiteten  K o o p e
rationsproblem  w ird zunächst ein K onzept institu tionalisierter Zusam m enarbeit 
Umrissen, das Institu tionen verm ittelt über d ie O rganisation von K om m unika tions
prozessen  einen von der In teressenstruktur der A usgangssituation  unabhängigen  
Einfluß a u f  das Verhalten erfolgsorientiert handelnder Akteure zum ißt. Das m ögliche  
A usm aß d ieses E influsses w ird  am  B eisp ie l der Europäischen G em einschaft d eu t
lich , einer Institution, die in vieler H insicht m it kooperationsfördernden Institutionen  
innerhalb  des internationalen System s vergleichbar ist, obw ohl sie den Rahm en  
herköm m licher internationaler R egim e w eit übersteigt. In der EG  erlauben die D if
feren zieru n g  und hierarchische A nordnung der N orm bildungsprozesse d ie E in 
fü h ru n g  voraussetzungsreicherer K oordinationsverfahren (M ehrheitsabstim m un
gen) sow ie die Beteiligung institu tioneller A kteure (z.B. der K om m ission, des 
G erichts) an kollektiven E ntscheidungen. D ie  A nalyse  der institutionellen S truktur  
der EG zeig t exem plarisch, wie in ternationale Institu tionen auch ohne R ü ckg riff a u f  
die zw angsw eise D urchsetzung kooperationsfördernder N orm en a u f  erfo lgsorien
tiert handelnde A kteure einw irken können.

I. E inleitung

Die innerhalb der theoretischen D ebatte in den Internationalen B eziehungen lange 
um strittene Frage, ob Institutionen im  internationalen System  W irkung entfalten 
können, obw ohl M echanism en zur D urchsetzung von V erpflichtungen gegen den 
W illen einzelner Staaten kaum  vorhanden sind, scheint w eitgehend beantw ortet. 
Selbst wenn Staaten als rationale Egoisten konzipiert werden, die ausschließlich 
handeln, um nicht nur ihren Nutzen (vgl. Keohane 1984; Zürn 1992), sondern auch 
ihren Status zu m axim ieren (vgl. W altz 1979), können sie unter günstigen B edin
gungen kooperieren  (vgl. G rieco 1990; Keck 1993). Sobald M öglichkeiten  zur K o
operation bestehen, w erden Institutionen bedeutsam , sei es zur U m setzung dieser 
M öglichkeiten, sei es, um bereits bestehende K ooperation zu stabilisieren.

W eit w eniger geklärt ist trotz einiger Erklärungsansätze (vgl. Y oung 1989; Gehring 
1994) die Frage, wie Institutionen kooperationsfördem d au f das V erhalten von
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Staaten einw irken. Dem »reflektiven« Zw eig zuzuordnende A utorinnen und Autoren 
unterstreichen die Rolle von W issen (E. Haas 1990; P. H aas 1990), von Sprache 
und A rgum entation (K ratochw il 1989; M üller 1994) oder von In terpreta tionsrah
men (»fram es«), auf deren Basis A kteure Problem e überhaupt erst definieren (vgl. E. 
Haas 1975; Jachtenfuchs 1994). Obw ohl die Bedeutung dieser Faktoren unbestreitbar 
ist, sind sie schw er zu operationalisieren, solange ihre B eziehung zur G rundkategorie 
der m achtgestützten Interessen unklar bleibt. An rationalen Entscheidungstheorien  
(»rational choice«) orientierte A rbeiten weisen zw ar au f institutioneile Funktionen 
wie etw a die Förderung des Inform ationsaustausches (K eohane 1984; 92-95) und 
die Steigerung der E rw artungssicherheit (Oye 1985; 20; Zürn 1992; 140-150) hin. 
Sie weisen jedoch  in ternationalen Institutionen nahezu ausschließlich eine stabili
sierende W irkung zu.

Die E ntw icklung e iner e igenständigen Institutionentheorie, die m it dem  w ohlaus- 
gearbeiteten kooperationstheoretischen Fundam ent der R egim e-Forschung kom pa
tibel ist, steht dam it im m er noch am Anfang. H ierzu soll der vorliegende A rtikel e i
nen Beitrag leisten, indem  er E influßm echanism en in ternationaler Institutionen 
aufze ig t.1

Nach einer weithin anerkannten D efinition bestehen internationale R egim e aus 
»Prinzipien, Norm en, R egeln und E ntscheidungsverfahren« (K rasner 1982; 186; 
K ohler-K och 1989; 18; vgl. auch R ittberger 1993; K eohane 1993). D iese D efinition 
deutet bereits darauf hin, daß Norm en verschiedener A rt und Funktion sow ie P ro
zesse der B ildung, S tabilisierung und Entw icklung norm ativer E rw artungen der A k
teure den K em bereich internationaler Institutionen bilden. W enn Institutionen also e i
nen eigenständigen, d.h. nicht unm ittelbar von den Interessen der beteiligten 
Akteure abhängigen E influß auf das V erhalten egoistisch-rationaler N utzenm axi- 
m ierer ausüben, so m üssen seine W urzeln in diesem  K em bereich  gesucht werden.

A usgehend vom  klassischen K ooperationsproblem  (G efangenen-D ilem m a) und 
der A nnahm e eines N aturzustandes in ternationaler A narchie soll im  folgenden A b
schnitt zunächst ein K onzept institu tionalisierter K ooperation um rissen w erden, das 
Institutionen einen nicht unm ittelbar von der Interessenstruktur abhängigen Einfluß 
auf das V erhalten der A kteure zuerkennt. Im in ternationalen System  entstehen ko- 
operationsfördem de N o nnen  in der Regel durch K om m unikation (V erhandlungen) 
zw ischen den beteiligten A kteuren. D ie verhaltensorientierenden N orm en m üssen 
der in dem  zu regelnden Problem feld vorherrschenden In teressenstruktur en tsp re
chen, um Einfluß au f das V erhalten der beteiligten A kteure gew innen zu können. 
Die K om m unikationsprozesse, aus denen sie hervorgehen, unterliegen jedoch  selbst 
R estriktionen und beeinflussen die V erhandlungsergebnisse. D urch die Trennung

I Frühere V ersionen des vorliegenden  A rtikels w urden au f der D V PW -T agung  über »L eg i
tim ation  und H and lungsfäh igkeit der EG nach M aastricht«  (26 .-27 . 11. 1993 in M ann
heim ) und in der spec ia l session  über »E uropean In tegration  and In ternational R elations 
Theory« im R ahm en des X V I. K ongresses der In terna tiona l P o litica l Sc ience  A ssocia tion  
(21.-25. 8. 1994 in B erlin) d iskutiert. Für K om m entare und H inw eise danke ich besonders 
O tto  K eck, M ichael Z ü m , M arkus Jach tenfuchs, Sebastian  O berthü r und zw ei anonym en 
G u tacherinnen  bzw . G utach tern  der ZIB.
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von verhaltenslenkenden N onnen  und der K om m unikation über N orm en werden 
R ückw irkungen der Institution au f die Interessen der A kteure konzeptionell e rfaß
bar.

D ieser eigenständige E influß von Institutionen wird sodann am Beispiel der E u
ropäischen G em einschaft untersucht, einer in ternationalen Institution, die sich deu t
lich von typischen Fällen internationaler R egim e unterscheidet (vgl. W. W allace 
1983). D ie EG unterscheidet sich von anderen kooperationsfördem den Institutionen 
im in ternationalen System  durch eine ausgeprägte D ifferenzierung der norm bilden
den K om m unikationsprozesse. K ooperation ist in h ierarchischer Form  institutionali
siert. Sie beruht einerseits auf einer begrenzten Zahl um fassender A nangem ents 
vom  T yp der G ründungsverträge der drei originären G em einschaften und des U ni
onsvertrages. Sie entw ickelt sich aber g leichzeitig  in der Form  zahlloser A n a n g e 
m ents von sehr begrenzter R eichw eite.

D ie in der Institution angelegte Z w eistufigkeit der K om m unikations- und Ent
scheidungsprozesse hat weitreichende Folgen. A uf der übergeordneten Ebene können 
die beteiligten Staaten die auf der H andlungsebene bestehenden R estriktionen in 
den V erhandlungsprozeß einführen, indem  sie androhen, »Exit« zu wählen. D ieser 
V erknüpfungsm echanism us ist jed o ch  für die untergeordnete E bene außer Kraft ge
setzt. K ooperation findet nicht m ehr unm ittelbar vor dem  H intergrund des anar
chisch strukturierten internationalen System s statt, sondern im  geschützten Rahm en 
einer Institution. Die D ifferenzierung des norm bildenden K om m unikationsprozes
ses führt zu einer Spaltung der Interessen der beteiligten A kteure, weil die Ü bertre
tung dieses R ahm ens m it erheblichen Kosten verbunden ist.

Die A nalyse der institutioneilen S truktur der EG zeigt dam it exem plarisch, wie -  
und in w elchem  A usm aß -  Institutionen au f die Interessen egoistisch-rationaler 
N utzenm axim ierer einw irken können.

2. K ooperation  und internationale Regim e

In diesem  A bschnitt soll vom K ooperationsproblem  ausgehend ein institutionen
theoretischer Ansatz um rissen w erden. D ieses V orgehen verspricht, die Kluft zw i
schen den nach wie vor w eitgehend unverbunden nebeneinander stehenden Zw eigen 
der Regim e-D ebatte (vgl. Keohane 1988) zu reduzieren und K om m unikationsm ög
lichkeiten zu öffnen. G leichzeitig bietet die K ooperationstheorie ein vergleichsw eise 
fortgeschrittenes Konzept des im internationalen System  zw eifelsohne relevanten 
strategischen Handelns an, das nicht ohne zw ingenden G rund aufgegeben werden 
sollte (Johnson 1993). Durch die Entw icklung von Institutionen aus dem  »N aturzu
stand« des internationalen System s heraus, in dem  die A kteure allein aufgrund ihrer 
Interessen handeln, ohne von vornherein au f soziale B indungen und Institutionen ir
gendw elcher Art zurückgreifen zu können, wird die G efahr ven ingert, das Explanan- 
dum  bereits im W ege von V orw egannahm en stillschw eigend einzuführen.
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2.1. D as K ooperationsproblem

Das K ooperationsproblem  ist eng verknüpft m it der neo-realistischen A nnahm e, das 
internationale Staatensystem  sei »anarchisch« strukturiert (W altz 1979; K eohane 
1984; Oye 1985). A narchie beinhaltet n icht notw endig die A bw esenheit jed e r Art 
von O rdnung, wohl aber von h ierarchischer, auf Z w ang begründeter O rdnung (M il- 
ner 1991). In einem  derartigen  System  sind die A kteure zunächst darau f angew ie
sen, ihre Interessen aus e igener Kraft zu fördern und ihr Ü berleben selbst sicherzu
stellen, da übergeordnete Instanzen fehlen. U nter diesen B edingungen w ird sich ein 
A kteur rational verhalten, wenn er seine eigenen Interessen egoistisch  verfolgt, 
ohne dem  W ohlergehen anderer A kteure B edeutung beizum essen. D ann wird e r  d e 
ren Interessen nur insow eit berücksichtigen, wie sie seine eigenen H andlungsoptio
nen einschränken. Innerhalb dieses R ahm ens wird er bem üht sein, seinen N utzen zu 
m axim ieren. D ieses aus der Ö konom ie entlehnte K onstrukt des egoistisch-rationa- 
len N utzenm axim ierers (vgl. K irchgässner 1991) ist einfach und w enig vorausset
zungsreich .2

D erartige A kteure küm m ern sich zunächst nicht um K oordination und treffen kei
ne kollektiven Entscheidungen. K ollektive Ergebnisse entstehen, einem  perfekten 
M arkt vergleichbar, »hinter ihrem  R ücken« als Folge dezentralen E ntscheidens und 
einseitigen H andelns (vgl. W illiam son 1975). In vielen Fällen w ird d ieser m ark t
förm ige K oordinationsm echanism us zufriedenstellende Ergebnisse produzieren, 
d.h. Ergebnisse, die nicht verbessert w erden können, ohne daß ein beteilig ter A k
teur schlechter gestellt w ird. In anderen S ituationen aber könnten alle A kteure einen 
höheren N utzen erlangen, wenn sie sich anders verhielten als die ausschließliche 
B erücksichtigung ihrer individuellen Interessen nahelegt. In d iesen S ituationen be
finden sich die beteiligten A kteure gem einsam  in einem  D ilem m a. G em einschaftli
ches Handeln könnte ihren Nutzen erhöhen, aber sobald genügend K ooperations
partner gem einschaftsorientiert handeln, wird einseitiges A bw eichen (»free riding«) 
w ieder erfolgversprechend. O bw ohl sie ausschließlich an der M ehrung ihres e ig e 
nen Nutzens interessiert sind, haben die A kteure »m ixed m otives«, sind also mit 
e inander w idersprechenden H andlungsem pfehlungen konfrontiert (vgl. O lson 1965; 
Hardin 1982; Keck 1994).

In D ilem m a-Situationen ist gem einschaftsorientiertes V erhalten der A kteure zur 
Förderung ihres individuellen Vorteils nicht ausgeschlossen, aber w eder seine E in
führung noch seine A ufrechterhaltung sind problem los (vgl. Keohane 1984; Snidal 
1985; A xelrod/K eohane 1985; Zürn 1992). Das theoretische K onstrukt der A narchie 
führt also nicht notw endig in einen andauernden »Krieg aller gegen alle«, sondern 
erlaubt an kollektiven Bedürfnissen orientiertes kooperatives Handeln (vgl. W endt 
1992). A xelrod (1984) hat gezeigt, daß sich stabile Kooperation aus der Interaktion

2 Die In teressen  der A kteure  sind zunächst exogen gegeben. S charp f (1992a: 54) w eist 
d a rau f hin. daß  ego istisch -rationa les V erhalten  durchaus dem okra tie theore tisch  g e rech t
fertigt w erden kann: E ine dem okra tische  R eg ierung  hat den A uftrag , d ie  In teressen  ihrer 
W ählerschaft zu verfo lgen , sie soll n icht a ltru istisch  handeln  und hat keine V orte ile  zu 
verschenken.
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heraus entw ickeln kann, sofern sich ähnliche Situationen über lange Zeit w iederholen, 
besonders wenn direkte R eziprozität (vgl. Keohane 1986) m öglich und die Strategie 
des »Tit for Tat« anw endbar ist. A uf Grundlage der entstandenen Kooperation werden 
sich einfache, stillschw eigend institutionalisierte N orm en (»K onventionen«) bilden, 
die kooperatives V erhalten stabilisieren. D iese N orm en determ inieren das Handeln 
der A kteure nicht (vgl. Schim ank 1992), aber sie intervenieren in den Entschei
dungsprozeß und beeinflussen ihn um  so stärker (vgl. G ehring 1994: 370-373), je  
m ehr die Rationalität der A kteure durch m angelnde Inform ation oder B egrenzung 
der V erarbeitungskapazität beschränkt ist (vgl. Sim on 1972). Institutionen dieser 
e infachen Art, »spontane Regim e« in der T erm inologie von O ran Y oung (1982: 
282), sind konzeptuell unproblem atisch, weil sie zeitlich kooperativem  Handeln 
nachfolgen und unm ittelbar aus ihm  hervorgehen. Sie erlangen B edeutung, sobald 
A kteure nicht als allw issend konstruiert w erden und Entscheidungsprozesse kom 
plex und deshalb m it Kosten und Zeitverlusten  verbunden sind.

W enn sich Kooperation aber nicht allein au f G rund e inseitiger H andlungen »hinter 
dem  Rücken der A kteure« entw ickelt, oder diese Entw icklung sich als zu kostspielig 
oder zu langw ierig erw eist, kann eine in einer D ilem m a-Situation gefangene Gruppe 
von A kteuren geneigt sein, gezielt institutioneile H ilfsm ittel einzusetzen, um K oope
ration zu erm öglichen. Die K ooperationstheorie um reißt die A ufgabe derartiger In
stitutionen klar: Im  Rahm en der bestehenden K ooperationsm öglichkeiten m üßten sie 
die E ntscheidungen der beteiligten Akteure so beeinflussen, daß sich gem ein
schaftsorientiertes gegenüber eng an den individuellen Interessen orientiertem  H an
deln durchsetzt, denn dies ist die V oraussetzung für die Überw indung des Dilemmas.

2.2. K ooperation durch Institutionalisierung von Regim en

Die Förderung der K ollektivinteressen einer G ruppe egoistisch-rationaler Akteure 
gegenüber den Individualin teressen ihrer M itglieder setzt voraus, daß geeignete In 
strum ente existieren, die unter kollektiver K ontrolle stehen und dem  unm ittelbaren 
Z ugriff der G ruppenm itg lieder entzogen sind. Solange die G ruppe nicht selbst 
handlungsfähig wird, stellen N onnen  das einzige zur V erfügung stehende Len
kungsinstrum ent zur B eeinflussung des V erhaltens der A kteure dar. N orm bildung 
geht nunm ehr der V erhaltensänderung zeitlich voraus. N orm en m üssen deshalb  un
abhängig von dem  zu lenkenden V erhalten beeinflußbar w erden, wenn sie zu In 
strum enten der aktiven Steuerung, d.h. des »Regierens« (vgl. K ohler-K och 1993) 
werden sollen. Kurz, die Akteure m üssen eine zw eite Ebene der Interaktion öffnen, 
au f der nicht gehandelt, sondern kom m uniziert w ird. A uf d ieser Ebene wird die 
G ruppe kollektiv entscheidungsfähig. ’

3 H ier liegt ein w esen tlicher G rund für die K onzentration  au f verhandelte  R egim e (Keo- 
hane/N ye 1987). unabhängig  davon , ob  d ie D efin ition  in ternationaler R egim e aussch 
ließ lich  verhandelte  N o nnensystem e um faßt (R ittberger 1993; K eohane 1993: G ehring 
1994) oder auch aus dem  Z usam m ensp iel e in se itig  festgeleg ter H and lungen  hervorge
gangene N orm enbündel e insch ließ t (Y oung 1982; Z ürn  1992).
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V erhandlungen stellen eine Form  von K om m unikation dar, die besonders gut für 
die B ildung von Norm en in nicht-hierarchisch strukturierten G ruppen geeignet ist. 
Obw ohl sie egoistisch-rationale A kteure n icht in gem einschaftsorientierte  Subjekte 
verw andeln, zw ingen sie ihnen dennoch entscheidende Ä nderungen des R ationa
litätskalküls auf. V erhandlungen über kooperationsfördem de N orm en können nicht 
erfolgreich abgeschlossen w erden, ohne daß die V erhandlungspartner Ü bereinstim 
mung erzielen. Die A kteure selbst m üssen ihre gem einsam en In teressen erm itteln , 
das gem einsam  angestrebte E rgebnis des kollektiven H andelns festlegen und das 
dafür notw endige individuelle V erhalten  bestim m en. A nders als d ie In teraktion  auf 
der H andlungsebene erlauben V erhandlungen den A ustausch begründeter A rgu
m ente (arguing ). Die A kteure w erden in die L age versetzt, ihre indiv iduellen  In ter
essen zu verfolgen, indem  sie ihre Partner von ihren V orschlägen überzeugen. A uf 
diese W eise fördern sie gleichzeitig  die gem einsam en Interessen (vgl. H aberm as 
1973, 1982).

A llerdings sind egoistisch-rationale N utzenm axim ierer n icht in e rster L inie an g e 
m einschaftlich optim alen Lösungen interessiert. Sie sind prim är m it der M ehrung 
ihres individuellen N utzens befaßt -  und sie legen ihre H andlungen nach w ie vor 
einseitig fest. D urch K om m unikation gebildete N orm en dürfen deshalb  kein V er
halten vorschreiben, das ihren individuellen Interessen zuw iderläuft. M ehr noch, 
die V erhandlungspartner haben gegensätzliche Interessen bezüglich  der V erteilung 
gem einsam  erzielter G ew inne. Sie w erden also nicht nur gute A rgum ente, sondern 
auch ihnen zur V erfügung stehende M achtpotentiale einsetzen, um  ihre Interessen 
zu verfolgen (bargaining). Bargaining  ist ein notw endiger Bestandteil des Prozesses 
der gem einsam en B estim m ung kooperationsfördem der Norm en, obw ohl V erhand
lungen dadurch schw erfällig  und langw ierig werden (vgl. Sebenius 1992; Scharpf 
1992a).

Es leuchtet unm ittelbar ein, daß der A ustausch begründeter A rgum ente im ar- 
!?(«>(,t;-M odus auf verbalisierter K om m unikation beruht (vgl. M üller 1994). A ber 
auch bargaining  findet innerhalb internationaler V erhandlungen m ittels Sprache 
statt. G leichzeitig  stützen d ie Akteure sich aber au f M achtquellen außerhalb  des 
K onferenzraum s, z.B. auf ihre m ilitärische, w irtschaftliche oder problem feldbezo- 
gene (vgl. Keohane/N ye 1977: 49-52) M acht. Dam it diese M achtpotentiale im V er
handlungsprozeß w irksam  werden können, bedarf es eines In tem alisierungsm echa- 
nism us. H ier liegt die zentrale Bedeutung der Exit-O ption (vgl. H irschm an 1970). 
Solange ein V erhandlungspartner die V erhandlungen jederzeit verlassen kann, um 
sich auf die H andlungsebene zurückzuziehen, wird seine M achtposition innerhalb 
der V erhandlungen von zwei Faktoren abhängen: (a) von der G laubw ürdigkeit, mit 
der er Exil androhen kann, die unm ittelbar von der Existenz attraktiver, einseitig  e r
greifbarer H andlungsoptionen abhängt (Scharpf 1988: 70-71), und (b) von der B e
deutung seiner weiteren Teilnahm e für den Erfolg der gem einschaftlich gew ünschten 
K ooperation, die das M aß an K om prom ißbereitschaft der V erhandlungspartner b e 
einflußt.

E rnsthaft geführte und erfo lgreich  abgeschlossene V erhandlungen führen zu N or
m en, die m it hoher Legitim ität ausgestattet sind. D iese N orm en sind R esultat eines
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Prozesses der Bildung gem einsam er norm ativer E rw artungen (vgl. Luhm ann 1980). 
Sie sehen V erhalten vor, von dem  die beteilig ten  A kteure annehm en, daß es im 
V ergleich m it der A usgangssituation sow ohl kollektiv  als auch individuell zu ver
besserten E rgebnissen führt. Die U m setzung der angestrebten K ooperation liegt da
m it grundsätzlich in ihrem  Interesse .4 Sie stellt unter den gegebenen B edingungen 
auch eine adäquate Lösung des zugrundeliegenden Problem s dar und um faßt eine 
unter d iesen Bedingungen akzeptable V erteilung de r gem einsam  erzielten G ew inne. 
Solange die E xit-O ption offen steht, hätte schließlich jed e r einzelne V erhandlungs
partner selbst Exit w ählen oder den A bschluß der V erhandlungen verhindern kön
nen, wenn er dadurch im Rahm en der bestehenden R estriktionen ein günstigeres E r
gebnis fü r m öglich gehalten hätte.

Für die A kzeptanz der verhandelten N orm en und ihren E influß auf die H and
lungsentscheidungen der A kteure ist die legitim ierende W irkung des V erhandlungs
verfahrens (vgl. L uhm ann 1978; V itzthum  1981) von um so größerer B edeutung, je 
kom plexer die verhandelten Problem e sind und je  beschränkter deshalb die R atio
nalität der beteiligten Akteure ist. Innerhalb dieses Verfahrens erfüllt die Exit-Option 
eine zentrale Funktion. Sie verknüpft den au f der K om m unikationsebene stattfin
denden N orm bildungsprozeß w irkungsvoll m it der H andlungsebene, au f der V er
haltensänderungen und K ooperation erfolgen sollen, indem  sie den A kteuren er
laubt, d ie dort bestehenden R estriktionen in den K om m unikationsprozeß e inzu
führen.

2.3. D ie D oppelstruktur dynam ischer in ternationaler R egim e

Die entstandene Institution besteht aus zwei verschiedenen Teilen, einem  K om m uni
kationsprozeß über N orm en zur gem einschaftlichen Regelung eines Problem feldes 
und dem  R esultat dieses Prozesses, den gem einsam  gebildeten N orm en. Die R esul
tate m üssen den auf der H andlungsebene bestehenden R estriktionen (d.h. der Inter
essenkonstellation) angepaßt sein, um  dort E influß entfalten zu können. Der K om 
m unikationsprozeß ist dagegen w eitgehend von der H andlungsebene abgelöst. 
Lediglich seine Existenz ist auf die zugrundeliegende D ilem m a-Situation zurückzu
führen. D ieser Prozeß m uß mit dem  A bschluß eines Paketes kooperationsfördem der 
N orm en nicht beendet, sondern kann im R ahm en »dynam ischer Regim e« (vgl. 
G ehring 1994) fortgeführt w erden, wie dies in der Praxis vielfach geschieht (vgl.

4 D am it ist norm w idriges V erhalten nicht ausgesch lossen , aber fü r A kteure, d ie un ter B e
d ingungen  beschränk ter R ationalität en tscheiden  und handeln , zunächst e inm al w eniger 
w ahrschein lich  als das »free rider«-P roblem  verm uten  läßt (vgl. Putnam  1988). Im w eite
ren soll angenom m en w erden, daß  verhandelte  N orm en im w esen tlichen  eingehalten  
w erden, so daß d ie angestreb te  K ooperation  ta tsäch lich  realisiert w ird. A nderenfalls 
w äre d e r kollektive  V ersuch der z ie lgerich teten  S teuerung  m itte ls verhandelter N orm en 
gescheitert. A u f d ie D arstellung einer an anderer S te lle  (G ehring  1994: 355-378) um ris- 
senen  T heorie  der N orm w irkung  au f ego istisch-rationa le  A kteure  m uß  h ier verzichtet 
w erden.
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M üller 1993). Dann können aus dem selben Prozeß w eitere N orm en hervorgehen, 
die zur Um setzung anderer gem einsam er Ziele der A kteure andere V erhaltensw eisen 
vorschreiben, sobald die R estriktionen der H andlungsebene oder der Zuschnitt des 
bearbeiteten Problem feldes sich -  u.U. unter dem  Einfluß der bereits bestehenden 
Institution5 -  wandeln.

Der V erhandlungsprozeß wird dam it zu einem  fortdauernden B estandteil der In 
stitution. Ein Teil der Norm en eines dynam ischen internationalen R egim es w ird 
dann gar nicht m ehr unm ittelbar au f die Lenkung des V erhaltens der A kteure g e 
richtet sein, sondern auf die O rientierung des K om m unikationsprozesses selbst. 
Dies gilt insbesondere für zwei der vier B estandteile der bekannten R egim e-D efin i- 
tion, die Prinzipien und die E ntscheidungsverfahren. P rinzipien können die V erhal
tensentscheidungen der A kteure gar nicht unm ittelbar lenken, weil sie zu abstrakt 
und gleichzeitig zu weit von den R estriktionen der H andlungsebene entfernt sind. 
Sie dienen daher in e rster Linie der inhaltlichen O rientierung des reg im e-spezifi
schen K om m unikationsprozesses (G ehring 1994: 433-449). D ie E ntscheidungsver- 
fahren regeln die Art und W eise der kollektiven Entscheidungsfindung.

Beide E lem ente sind unabhängig von der in dem  geregelten P roblem feld  zu e i
nem  bestim m ten Z eitpunkt vorherrschenden Interessenkonstellation . Sie sind  B e
standteile eines auf der K om m unikationsebene angesiedelten institu tioneilen  R ah
m ens zur H erausbildung verhaltenslenkender N orm en. K om plexe in ternationale 
Regim e wie die W elthandelsordnung (G A TT) oder das R egim e über w eiträum ige 
grenzüberschreitende L uftverschm utzung (LR TA P) können deshalb  m ehrere ko 
operative A rrangem ents um fassen, die jew eils an die zu einem  bestim m ten Z eit
punkt bestehende Interessenkonstellation  angepaßt sind. Erst de r institutioneile 
Rahmen verknüpft die aufeinanderfo lgenden Ü bereinkom m en der einzelnen 
G A TT-R unden und die parallelen P rotokolle  des L R TA P-R egim es m iteinander. 
Der institutionelle R ahm en der R egim e schirm t diese V erhandlungen jedoch  nicht 
ausreichend vom  internationalen Selbsthilfe-System  ab, um die E xit-O ption w ir
kungsvoll zu verschließen. W ährend jed e r G A TT -R unde und im Laufe jed e r V er
handlung über ein  neues LR TA P-Protokoll können d ie V erhandlungspartner ihre 
Interessen unter R ückgriff au f die E xit-O ption verfolgen.

Ein kooperationstheoretisch  fundiertes Institu tionenkonzept m uß das M odell des 
egoistisch-rationalen, strategisch handelnden N utzenm axim ierers also nicht aufge
ben. V oraussetzung für die E rrichtung einer verhaltenssteuem den Institution ist 
dann die (von den A kteuren angenom m ene) Existenz einer D ilem m a-S ituation, in 
der K ooperation vorteilhaft ist. ln diesem  Fall kann eine G ruppe von A kteuren ver
suchen, das Verhalten ihrer M itglieder so zu lenken, daß K ooperationsgewinne erzielt 
werden. D azu m uß sie durch  von der H andlungsebene abgelöste K om m unikation 
(V erhandlungen) verhaltenslenkende N onnen  bilden. Um den N orm bildungsprozeß

5 Die K om bination  des e igenständ igen  E influsses in te rna tiona ler Institu tionen  m it e iner 
zeitlichen  D im ension  ö ffnet d ie ra tiona le  Institu tionen theorie  für e inen  R ückw irkungs
prozeß: E inm al errich te t, können Institu tionen  d ie In teressen  d e r be te ilig ten  A kteure ver
ändern, w eitere  K ooperationssp ielräum e öffnen  und dann  au f sich selbst zurückw irken .
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zu beeinflussen , m üssen die A kteure au f der Basis der in den V erhandlungen rele
vanten Interessenkonstellation  agieren. Die notw endige V erknüpfung zw ischen der 
K om m unikations- und der H andlungsebene erfolgt über die den V erhandlungsteil- 
nehm em  offenstehende Exit-O ption. T rotz dieser K oordinierung entscheiden die 
beteiligten A kteure selbst über die notw endige Ä nderung ihres V erhaltens. Eine 
Fortführung des K om m unikationsprozesses über N orm en schafft jedoch  die V or
aussetzung für eine fortdauernde A npassung der kooperationsfördem den Norm en 
an sich ändernde In teressenkonstellationen sow ie für nachgeordnete Entscheidun
gen im  K onfliktfall.

3. D er E in fluß  internationaler Institutionen a u f  egoistisch-rationale A kteure: das 
B eispie l der E uropäischen G em einschaft

Im folgenden soll untersucht w erden, w elchen E influß  die Strukturierung norm bil
dender K om m unikationsprozesse au f egoistisch-rationale A kteure ausüben kann. 
Die A nalyse der m ehrstufigen institutioneilen S truktur der EG deckt auf, daß dieser 
Einfluß dram atische A usm aße annehm en kann, ohne daß der A nalyserahm en be
grenzter K ooperation innerhalb eines grundsätzlich  durch A narchie und Selbsthilfe 
geprägten in ternationalen System s verlassen w erden m uß. Der Sonderfall der EG 
nim m t dam it die Stellung einer geradezu idealtypisch starken internationalen Institu
tion ein, aus deren A nalyse Schlüsse auch für w eniger starke Institutionen, etw a 
norm ale in ternationale Regim e, gezogen w erden können.

3.1. D ie EG  als regim e-ähnliche in ternationale Institution

Die E uropäische G em einschaft kann als ein besonders erfo lgreicher Fall internatio
naler K ooperation angesehen w erden (H offm ann 1982; T aylor 1983; K eohane/ 
H offm ann 1991b; Sandholtz/Zysm an 1989; M oravcsik 1991).6 Sie ist von den M it
gliedstaaten  gegründet w orden, um ihr V erhalten in bestim m ten B ereichen zu koor
dinieren und erhebt sich insofern als kooperationsfördem de internationale Institution 
aus dem  internationalen System . W ie dynam ische internationale R egim e vom  Typ 
des G A TT  oder des R egim es zum  Schutz der O zonschicht ist sie in verschiedenen 
Runden um zusätzliche kooperative A rrangem ents erw eitert w orden und läßt die 
zw eigliedrige S truktur derartiger R egim e klar hervortreten. M ehrere, an die jew eils 
unter den M itgliedstaaten vorherrschende lnteressenkonstellation  angepaßte Bündel

6 G enau  genom m en gab  es bis zum  V ertrag  von M aastrich t gar keine Europäische G e
m einschaft, sondern ledig lich  drei form al von e inander unabhäng ige G em einschaften . 
Da das H auptaugenm erk  des vorliegenden A rtikels a u f  institu tiona lis ie rte r K ooperation  
im E G -S ystem  liegt, w ird  der B eg riff »E uropäische G em einschaft«  sow ohl fü r die neue, 
aus d e r u rsprüng lichen  EW G  hervorgegangene  EG  als auch fü r d ie G esam theit d e r drei 
o rig inären  G em einschaften  verw andt. D er B eg riff »E uropäische U nion« bezeichnet da
gegen aussch ließ lich  den  neu errich te ten  in s titu tioneilen  R ahm en.
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verhaltensorientierender N onnen  w erden durch einen institutioneilen R ahm en m it
einander verklam m ert, der neben einem  ständigen K om m unikationsprozeß auch 
eine norm ative O rientierung dieses Prozesses um faßt. D ies wird besonders deutlich 
bei der B etrachtung der G ründung der drei originären G em einschaften und der In te
grationsschübe der letzten Jahre.

Die G ründung der M ontanunion (EG K S) stellt den ersten Schritt de r institu tionei
len Entw icklung dar. Das Ü bereinkom m en des Pariser V ertrages ist in einen (w eit
gehend inform ellen) institutioneilen R ahm en eingebettet, der dem  w eiteren E nt
scheidungsprozeß eine O rientierung in R ichtung fortschreitender ( w e s t e u r o 
päischer Integration verleiht. Es um faßt aber ein Bündel verhaltenslenkender 
Norm en zur detaillierten R egelung eines für die gem einsam en W irtschaftsbeziehun
gen w ichtigen, eng begrenzten Sektors (K ohle und Stahl), weil die beteiligten A k
teure von der Regelung gerade dieses Sektors gem einsam en N utzen erw arteten. Das 
Abkom m en sieht institutionelle A rrangem ents vor, etw a die E rrichtung e iner Hohen 
Behörde (später Kom m ission), eines Rates der V ertragsstaaten und eines Gerichts. Es 
stellt das E rgebnis eines in teressenausgleichenden V erhandlungsprozesses (vgl. 
M ilward 1984) dar, in dessen V erlauf die V erhandlungspartner au f ihr durch die 
Exit-O ption gebildetes M achtpotential zurückgreifen konnten. »Exit« in diesem  
Sinne liegt schon dann vor, wenn ein A kteur glaubhaft androht, ein V erhandlungser
gebnis nicht m ittragen zu w ollen (oder zu können).

Die Errichtung der Europäischen W irtschaftsgem einschaft (E W G ) und der E u
ropäischen A tom gem einschaft (Euratom ) stellt die erste R unde der Expansion kon
kreter K ooperation unter dem  Dach des bestehenden institu tioneilen  R ahm ens dar 
(vgl. Küsters 1982; W eilem ann 1983). Das A bkom m en um faßt substantielle  R ege
lungen zur Errichtung eines G em einsam en M arktes (besonders Z ollunion), Sonder
regelungen für einen speziellen Sektor (A grarm arkt), die -  form ell unabhängige -  
Regulierung eines w eiteren Sektors (N uklearpolitik) sow ie eine R eihe von A rrange
m ents zur Im plem entation. O bw ohl die drei originären G em einschaften  von A nfang 
an institutioneile V erbindungen (etw a eine gem einsam e V ersam m lung und ein ge 
m einsam es G ericht) aufw iesen, die später intensiviert w urden, waren die A bkom 
men über EW G und Euratom  in einem  selbständigen Paket verschnürt, innerhalb 
dessen ein Interessenausgleich unter den beteiligten A kteuren erzielt wurde. Zur 
Durchsetzung von Forderungen konnte w iederum  au f die Exit-D rohung zurückge
griffen werden.

Ohne A nspruch auf historische V ollständigkeit erheben zu wollen, kann der A b
schluß der E inheitlichen E uropäischen Akte als eine neue Runde der Expansion der 
Zusam m enarbeit unter dem  Dach der bestehenden Institution verstanden werden 
(Sandholtz/Zysm an 1989; C am eron 1992). Den Kern des A bkom m ens bilden das 
B innenm arktprogram m  sow ie die dam it zusam m enhängenden Ä nderungen der Ent
scheidungsverfahren (M ehrheitsentscheidungen). W enngleich das Program m  in
haltlich w eitgehend vom  bestehenden E W G -V ertrag gedeckt w ar (K reile 1989: 27), 
wurde die Akte im R ahm en einer R egierungskonferenz außerhalb  des durch den 
Vertrag gesetzten R ahm ens ausgehandelt. Jeder M itgliedstaat der G em einschaft 
w ar in der Lage, das V erhandlungsergebnis durch bargaining  zu beeinflussen. Jeder
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von ihnen konnte grundsätzlich dam it drohen, das E rgebnis n icht m itzutragen, d.h. 
aus der angestrebten K ooperation auszusteigen (M oravcsik 1991; H rbek/Läufer 
1986). In diesem  Falle erstreckt sich der G ebrauch der E xit-D rohung also n icht auf 
die M itgliedschaft in der bereits bestehenden G em einschaft, sondern lediglich auf 
die T eilnahm e an der angestrebten E rw eiterung der K ooperation.

Die vorerst letzte R unde der E xpansion bereits bestehender K ooperation fand mit 
der A nnahm e des U nionsvertrages von M aastricht ihren A bschluß (H rbek 1992). 
Sie erstreckt sich nicht nur auf die E rrichtung der E uropäischen W ährungsunion als 
Teil der ursprünglichen EW G  (jetzt Europäische G em einschaft), sondern form ali
siert auch den au f fortschreitende (w est-)europäische Integration gerichteten  institu
tionellen R ahm en in Form  der E uropäischen U nion und begründet außerhalb der 
drei originären G em einschaften w eitere B ereiche der K ooperation .7 D er V ertrag 
von M aastricht ging w iederum  aus inter-gouvem em entalen  V erhandlungen hervor 
(vgl. C orbett 1992), die bargaining  durch D rohung m it der E xit-O ption zuließen, 
und deren erfo lgreicher A bschluß einen in sich geschlossenen Interessenausgleich 
der M itgliedstaaten voraussetzte. W ichtige Initiativen, die etw a au f die D em okrati
sierung des EG -E ntscheidungsverfahrens zielten, w aren darin n icht unterzubringen.

D iese R unden der E rrichtung und E rw eiterung der K ooperation zw ischen den 
M itgliedstaaten der EG weisen vielfältige Ähnlichkeiten mit dem  ebenfalls in Runden 
organisierten A usbau der K ooperation etw a innerhalb des W elthandelsregim es auf. 
D ie zeitlich aufeinander folgenden oder parallel nebeneinander stehenden kooperati
ven A rrangem ents erheben sich au f der Basis der jew eils bestehenden In teressen
konstellationen als »Inseln« der K ooperation aus dem  in ternationalen System . In al
len Fällen bleibt die K lasse der orig inären  A kteure au f die beteiligten Staaten 
beschränkt, selbst wenn andere Kräfte, etw a die EG -K om m ission und nicht-staatliche 
A kteure, w ichtige E lem ente einzelner A bkom m en, etw a das B innenm arktpro
gram m , inhaltlich m itprägen. Nur die beteiligten Staaten können ihre Interessen in
nerhalb d ieser V erhandlungsprozesse in den beiden für V erhandlungen typischen 
Interaktionsm odi des arguing  und bargaining  vertreten (vgl. Sbragia 1992b: 272). 
A lle anderen A kteure verfügen nicht über einen unm ittelbaren Z ugriff auf direkt an
w endbare M achtressourcen. Sow eit sie Z ugang zum  V erhandlungsprozeß haben, 
können sie durch Ü berzeugung mit begründeten A rgum enten (arguing) w irken. A n
derenfalls sind sie au f d ie B eeinflussung der Interessen e inzelner M itgliedstaaten 
angew iesen.

D agegen stellt die D rohung mit der E xit-O ption für die beteiligten Staaten als o ri
ginäre A kteure die dom inierende M achtquelle dar. E in M itgliedstaat wird stets ab
w ägen, ob ein  V erhandlungsergebnis seinen Interessen weit genug entgegenkom m t, 
um insgesam t akzeptabel zu sein. Bei ablehnender E ntscheidung (Exit) werden seine

7 D iese B ereiche (A ußen- und Innenpo litik ) sind allerd ings so viel w en iger w eitgehend  in 
s titu tiona lis ie rt, daß  das B undesverfassungsgerich t (1994) sie -  im G egensatz  zu den su
p rana tiona len  B ereichen der o rig inären  G em einschaften  -  dem  Feld  k lassischer inter- 
g o uvem em en ta le r K ooperation  zuschlägt. Ihre w eitere  U ntersuchung  verspricht deshalb  
keine K lärung  der h ie r d isku tierten  F ragestellung.
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V erhandlungspartner sich zw ischen erhöhter K om prom ißbereitschaft und V erzicht 
au f seine T eilnahm e entscheiden m üssen .8 Im (derzeit rein hypothetischen) Fall 
schließlich, daß  ein M itgliedstaat seine Interessen außerhalb der Institution besser 
gew ahrt sieht als innerhalb, w ird er unabhängig von der rechtlichen L age durch die 
gem einsam  errichtete Institution selbst auch später n icht am A ustritt gehindert w er
den können (W eiler 1991: 2412; Taylor 1983: 269-294), denn die Institution selbst ist 
schwach im V ergleich zu ihren M itgliedern (vgl. B ogdandy 1993). K urz, es ist die 
Exit-O ption, d ie die K om m unikationsebene w irkungsvoll m it der H andlungsebene 
verknüpft, indem  sie die E inführung der dort bestehenden R estriktionen in den V er
handlungsprozeß zuläßt.

W enn die Europäische G em einschaft aus dem  B lickw inkel zw ischenstaatlicher 
K ooperation innerhalb eines durch  A narchie geprägten internationalen  System s be
trachtet w ird, erscheint sie als um fassende internationale Institution, die, einem  dy 
nam ischen R egim e ähnlich, von den M itgliedstaaten errichtet und un terhalten  w ird, 
um in einzelnen B ereichen sub-optim ale E rgebnisse zu verm eiden und gem einsam e 
K ooperationsgew inne zu erzielen (W essels 1988, 1991). In diesen B ereichen »poo- 
len« diese Staaten ihre Souveränität (K eohane/H offm ann 1991b: 10-13), aber sie 
verlieren w eder ihre Rolle als m ächtige A kteure im System  der G em einschaft, noch 
ihre Fähigkeit zu unabhängigem  H andeln (Taylor 1975; H offm ann 1982).

3.2. D ie EG als institu tioneller R ahm en fü r  nachgeordnete K ooperation

Die überraschende Ä hnlichkeit der E uropäischen G em einschaft m it dynam ischen 
internationalen Regim en reduziert sich bei B etrachtung der K om m unikations- und 
Entscheidungsprozesse innerhalb  des E G -in tem en politischen und rechtlichen S y
stem s erheblich. N eben die Staaten treten m ehrere w ichtige O rgane de r G em ein
schaft m it w eitgehenden K om petenzen, z.B. die K om m ission, der G erich tshof und 
das Parlam ent. Die M itgliedstaaten selbst agieren durch  eine V ielzahl sub-staatli- 
cher E inheiten, etw a M inisterialbürokratien , N ationalbanken und G erichte (vgl. 
W essels 1992). Schließlich spielen nicht-staatliche A kteure, etw a In teressengrup
pen (vgl. K ohler-K och 1992), Firm en und sogar E inzelpersonen, eine bedeutende 
Rolle. In vieler H insicht w eicht de r E n tscheidungsprozeß innerhalb der EG  von 
dem  sonst im in ternationalen System  üblichen M uster ab und wird innerstaatlichen 
Politikprozessen ähnlich.

Diese eigentüm liche Art der E ntscheidungsfindung innerhalb der EG entsteht 
durch die V erteilung kooperativer N orm en auf zwei hierarchisch angeordnete Ebe-

8 Zw ei der den  U nionsvertrag  beg leitenden  Protokolle schließen d ie unm itte lbare  A nw en
dung bestim m ter R egeln  (au tom atischer E intritt in d ie dritte  S tufe der W ährungsun ion  
sow ie S ozialun ion) au f bestim m te  S taaten  (G roßbritann ien  und D änem ark) aus. Sie b e 
leuchten dam it d reierle i, näm lich  (a) d ie ta tsäch lich  e rfo lg te  E x it-D rohung  d iese r S taaten  
(keine R atifiz ierung  e ines V ertrages, d e r d iese  P flich ten  en thält), (b) das B estreben , die 
m it dem  V eto  verbundenen K osten (B lockade des V ertrages) zu verm eiden und (c) den au f 
d ieser B asis e rz ie lten  K om prom iß.
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nen. Dabei n im m t K ooperation auf der untergeordneten Ebene einen w eitaus g röße
ren Stellenw ert ein als sonst in in ternationalen Institutionen üblich. Entscheidungen 
au f d ieser E bene w erden unter dem  D ach eines institutionellen R ahm ens getroffen, 
der selbst ein  kooperatives A rrangem ent darstellt.

3.2.1. D er V erschluß der E xit-O ption

Innerhalb  des internationalen System s ist es nicht ungew öhnlich , A usführungs- und 
V erw altungsentscheidungen sow ie kooperationserw eiternde K om petenzen au f O r
gane zu übertragen, deren E rrichtung auf einem  A bkom m en basiert (vgl. G ehring 
1990). »E ntscheidungsverfahren«, ein E lem ent der oben erw ähnten R egim e-D efin i
tion, regeln n icht zuletzt solche im R ahm en eines errichteten internationalen Regim es 
zu treffenden E ntscheidungen. D ie G ründungsverträge für zw ei der drei originären 
G em einschaften, die M ontanunion und Euratom , kom m en diesem  M odell nahe. Sie 
um fassen vergleichsw eise genau bestim m te K riterien  und k lar definierte  K om pe
tenzen für nachgeordnete Entscheidungen. Ä hnliches gilt für die K em bestandteile  
des E W G -V ertrages, die Z ollunion und die A grarpolitik.

D agegen sieht der E W G -V ertrag fü r eine R eihe w eiterer Politikfelder lediglich 
w enig konkrete Leitlinien vor. In diesen B ereichen erhielt die Institution zw ar E nt
scheidungskom petenzen, aber keine konkreten A nw eisungen für die Im plem entation. 
D ie substantiellen E ntscheidungen über verhaltenslenkende N orm en w urden aus 
den V ertragsverhandlungen ausgeklam m ert und au f das neu errichtete E ntschei
dungssystem  übertragen (vgl. T aylor 1975). Ü ber diese breiten E ntscheidungsspiel
räum e h inaus erlangte die EG m ittels e iner allgem einen E rm ächtigungsklausel (Art. 
235, EW G -V ertrag) die -  ausgiebig genutzte -  Fähigkeit, selbst neue K om petenzen 
zu erw erben (vgl. Lachm ann 1981). W ährend der 70er Jahre entw ickelte  sich au f 
d ieser Basis etw a eine koordinierte europäische U m w eltpolitik . D iese überaus w eit
gesteckten M öglichkeiten zur E rw eiterung von K ooperation  im  W ege nachgeordne- 
ter Entscheidungen erklären, warum  die originäre EW G  sich zum  Kern des G e
m einschaftssystem s entw ickelt hat. A ber sie erk lären  noch n icht den E rfolg von 
K ooperation au f der untergeordneten Ebene.

D ie E rrichtung einer w eiteren Ebene substantieller K ooperation unterhalb der 
beiden für dynam ische internationale R egim e typischen Ebenen führt nicht notw en
dig zu e in e r grundlegenden Ä nderung des C harakters des K om m unikations- und 
E ntscheidungsprozesses. Im m er noch w erden Entscheidungen innerhalb eines Sy
stem s getroffen, das die legitim ierende W irkung des V erhandlungsverfahrens nutzt, 
um die w eitgehend freiw illige Im plem entation der V erhandlungsergebnisse sicher
zustellen. Im m er noch spielen die M itgliedstaaten eine überragende Rolle, denn sie 
bleiben die einzigen originären A kteure, die grundsätzlich über die O ption verfü
gen, ihre Interessen auch außerhalb  der Institution zu verfolgen.

Solange die beiden Ebenen der K ooperation n icht scharf voneinander getrennt 
sind, w erden die au f ihnen stattfindenden K om m unikationsprozesse sich nicht 
grundsätzlich unterscheiden. In diesem  Fall w erden die beteiligten A kteure au f ihre
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durch die W irksam keit der E xit-D rohung gegründete V erhandlungsm acht zurück
greifen können, um ihre Interessen zu verfolgen. E ntscheidungsregeln, die im R ah
m en von K ooperationsarrangem ents au f der übergeordneten E bene festgelegt sind, 
können dann nach Belieben ignoriert oder nur selektiv angew andt w erden. D ie fran
zösische »Politik  des leeren Stuhls« 1965/66 (vgl. Lam bert 1966; G roeben 1982: 
268-285) illustriert den nie ausgeschlossenen Rückfall auf die Ebene übergeordneter, 
Exit-D rohungen erm öglichender K ooperation. Z ur B ereinigung der K rise w urden 
die im EW G -V ertrag festgelegten E ntscheidungsregeln, die v ielfach M ehrheitsbe
schlüsse vorsahen, im Luxem burger Kom prom iß (vgl. L ahr 1983) de facto geändert -  
und zw ar derart, daß nunm ehr fast ausschließlich E instim m igkeit erforderlich wurde.

Tatsächlich unterscheiden sich die K om m unikationsprozesse au f de r Ebene un
tergeordneter K ooperation von »norm alen« internationalen V erhandlungen deshalb 
nur, wenn -  und insoweit wie -  die (D rohung m it der) Exit-O ption ausgeschlossen ist 
und die V erhandlungspartner sich d ieser Q uelle n icht m ehr bedienen können, um 
Verhandlungsm acht zu gew innen. N ur dann findet untergeordnete K ooperation 
nicht m ehr unm ittelbar au f der G rundlage des in ternationalen System s statt, son
dern ist durch die bereits bestehende Institution zuverlässig  vor den w idrigen E in
flüssen der in ternationalen A narchie geschützt. Ohne anw endbare E xit-D rohung 
zerbricht die ursprüngliche V erknüpfung des norm bildenden K om m unikationspro
zesses mit der H andlungsebene, au f der V erhaltensänderungen w irksam  w erden 
sollen, weil der herköm m liche M echanism us der In ternalisierung der dort bestehen
den R estriktionen funktionsunfähig  w ird. D am it ändern sich die Spielregeln  des 
E ntscheidungsprozesses grundlegend.

Innerhalb der EG bew irkt das Zusam m entreffen  zw eier Faktoren einen w eitge
henden V erschluß der E xit-O ption au f der Ebene untergeordneter K ooperation. A uf 
der einen Seite kom binieren die kooperativen  A rrangem ents der übergeordneten 
Ebene (E W G -V ertrag) kooperationsfördem de N orm en von erheblichem  Interesse 
für die M itgliedstaaten (d.h. G em einsam er M arkt und A grarpolitik) m it V erfahrens
regeln, die den Prozeß nachgeordneter E ntscheidungen leiten. Die E inhaltung der 
V erfahrensregeln ist dam it unm ittelbar an die substantiellen Interessen der K oopera
tionspartner gekoppelt. Z um  anderen hat sich unter dem  Dach dieses festgefügten 
institutionellen R ahm ens ein hohes M aß an D ifferenzierung herausgebildet. Die 
M itgliedstaaten in teragieren au f zahllosen teilautonom en Sachgebieten durch ihre 
funktioneilen Bürokratien und M inisterien (vgl. Bach 1992; W essels 1992). D er in 
den V erträgen vorgesehene einheitliche M inisterrat ist längst zur Fiktion gew orden 
und durch zahlreiche Fachm inisterräte ersetzt w orden.9 Auch auf der unteren Ebene 
verhandeln die M itgliedstaaten über kooperative A rrangem ents und streben nach

9 W essels (1991: 139-140) zählt m ehr als 20  versch iedene F achm in isterrä te . A u f den  p o si
tiven E influß  der E xistenz para lle ler funk tionaler K om m unika tionskanäle  fü r das E n tste 
hen sek to ral-spez ifischer in te rna tiona ler K ooperation  haben  bereits K eohane/N ye (1974) 
h ingew iesen . D ie K ehrse ite  ist a lle rd ings » involuntary  defection«  (vgl. P utnam  1988), 
das Scheitern  bereits ausgehandelter K oopera tionsabkom m en  an W iderständen  innerhalb  
der be te ilig ten  Staaten.

224



Thomas Gehring: Der Beitrag von Institutionen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit

Interessenausgleich. A uch au f d ieser E bene schließen sie K oppelgeschäfte ab (issue  
linkages), schnüren Pakete und einigen sich auf K om pensationszah lungen .10 A ber 
die unm ittelbare Folge der sachlichen D ifferenzierung ist, daß keines dieser Pakete 
sich auf alle Bereiche der E G -K ooperation gleicherm aßen bezieht, sondern stets nur 
einen kleinen A usschnitt betrifft.

Das Interesse jedes einzelnen M itgliedstaates ist nunm ehr geteilt. A uf der einen 
Seite bleib t er an den K ooperationsgew innen interessiert, die sich aus den großen 
Paketlösungen der oberen K ooperationsebene ergeben. Dann m uß er unnötige D e
stabilisierungen der entsprechenden kooperativen A rrangem ents verm eiden. Diese 
A rrangem ents legen jedoch  auch die V erfahrensregeln  für nachgeordnete E ntschei
dungen fest. A uf der anderen Seite hat er partikulare Interessen auf v ielen parallelen, 
vergleichsw eise eng begrenzten Sachgebieten, au f denen im W ege nachgeordneter 
K ooperation zusätzliche gem einsam e G ew inne erzielt werden können.

E in M itgliedstaat ist nunm ehr darauf angew iesen, das eine Interesse dem  anderen 
unterzuordnen. W enn er prim är seine m it der G esam tinstitu tion  verbundenen In ter
essen verfolgt, m uß er sich darauf beschränken, die V erhandlungsergebnisse im B e
reich nachgeordneter E ntscheidungen im R ahm en der festgelegten V erfahrensre
geln zu beeinflussen. W enn er dagegen zum  Schutz seiner In teressen  au f der 
unteren E bene auf die D rohung m it der E xit-O ption zurückgreift, ist er gezw ungen, 
seine w eitere Teilnahm e am  K ooperationsprozeß insgesam t in Frage zu stellen. Die 
M öglichkeit des selektiven, auf die einzelne V erhandlungsrunde begrenzten Exits 
besteht nicht. Solange die auf dem  Spiele stehenden Interessen innerhalb eines e in 
zelnen begrenzten Entscheidungsprozesses au f der untergeordneten Ebene im V er
gleich m it den G ew innen durch die T eilnahm e an dem  um fassenden K ooperations
prozeß also  gering sind, bleibt die Exit-D rohung unglaubw ürdig und w ird dam it 
unbrauchbar. Z ur W ahrung ihrer e igenen Interessen sind auch egoistisch-rationale 
N utzenm axim ierer dazu gezw ungen, die von ihnen gem einsam  festgelegten V erfah
rensregeln einzuhalten und die aufgrund dieser R egeln zustande gekom m enen E r
gebnisse zu akzeptieren.

3.2.2. D ie  Institution als neue M achtquelle

Der w eitgehende V erschluß der E xit-O ption au f der untergeordneten K ooperations
ebene hat erhebliche Folgen für den E ntscheidungsprozeß. Er schneidet die M it
g liedstaaten von der ursprünglichen Q uelle ihrer V erhandlungsm acht ab. Dennoch 
wird weiterhin verhandelt, d.h. die Akteure setzen ihre Interessen nicht ausschließlich 
im m achtfreien D iskurs m ittels begründeter A rgum ente, sondern auch im W ege des

10 Z ur B edeutung von K oppelgeschäften  und K om pensa tionszah lungen  in V erhandlungen 
vgl. S ch a rp f (1992a: 69-75). W essels (1988) w eist da rau f h in. daß  red istribu tive  G e
schäfte (bei denen es G ew inner und V erlie re r g ib t) auch  im R ahm en der EG  schw er 
durchzuse tzen  sind. D ie versch iedenen  Fonds des E G -System s, d ie  fü r sich betrachtet 
R essourcen  red istribu ieren . können dann  w eitgehend  als K om pensationszah lungen  im 
R ahm en größerer K ooperationspakete  verstanden  w erden  (M arks 1992: 195-204).
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bargaim ng  durch. Dazu bedürfen sie frei verfügbarer M achtpotentiale. Die Institution 
selbst wird zur neuen M achtquelle, indem  ihre V erfahrens- und E ntscheidungsre
geln den A kteuren B eteiligungs- und S tim m rechte verleihen.

Diese R egeln legen die M achtpotentiale  jedoch  n icht notw endig  gem äß der 
außerhalb der Institution bestehenden tatsächlichen M achtverteilung fest (w ie im 
m er diese erhoben w erden m ag). Sie sind ihrerseits R esultate  von V erhandlungspro
zessen auf der übergeordneten Ebene (Peters 1992: 83). D eshalb wird d ie im R ahm en 
der V erhandlungen relevante Interessenkonstellation nun n icht zu le tzt durch die 
Folgen kom m unikativ  en tstandener R egeln bestim m t. W enn diese R egeln  E instim 
m igkeit vorsehen, so w ie der E W G -V ertrag in einigen Sachbereichen und die Praxis 
des L uxem burger K om prom isses für fast alle E ntscheidungen, erhalten  alle M it
g liedstaaten g leicherm aßen das Recht, jed e  ihnen n icht genehm e Entscheidung zu 
blockieren -  unabhängig von begleitenden Faktoren w ie G röße, In teressenlage oder 
B edeutung in dem  betreffenden Problem feld. D ieses R echt geht w eit über den he r
köm m lichen Konsens internationaler V erhandlungen hinaus, denn d ie T eilnehm er
schaft am E ntscheidungsprozeß ist n icht m ehr variabel. O hne Z ustim m ung a ller an 
deren V erhandlungspartner kann eine G ruppe kooperationsw illiger A kteure kein 
A rrangem ent annehm en. V ariationen des K reises der K ooperationspartner (vgl. 
Schm itter 1992) und abgestufte Integration (vgl. G rabitz  1984) w erden erheblich  er
schwert.

Andererseits m üssen nicht m ehr alle Entscheidungen von allen V erhandlungs
partnern gleicherm aßen unterstützt w erden, solange die E xit-O ption praktisch ver
schlossen ist. Dam it w erden A bstim m ungen m öglich. D ie Entscheidungsregeln  des 
EG -V ertrages sehen M ehrheitsbeschlüsse, gew ichtetes Stim m recht und qualifizierte  
M ehrheiten vor. Ein solches erleichtertes V erfahren beschleunigt den E ntschei
dungsprozeß erheblich (vgl. Engel/B orrm annn 1991; D ehousse/W eiler 1990), weil 
V erhandlungen bereits abgeschlossen w erden können, w enn ein V orschlag  die no t
wendige M ehrheits-U nterstützung gefunden h a t.11 A bstim m ungen sind  jedoch  nicht 
unproblem atisch, weil sie den E ntscheidungsprozeß teilw eise von horizontaler auf 
hierarchische K oordination um stellen. Dam it e inher geht die G efahr verstärk ter W i
derstände durch überstim m te Staaten in der Im plem entationsphase. In einem  hori
zontalen System  ohne w irkungsvolle  Z w angsgew alt w erden M ehrheitsentscheidun
gen nur bei Erfüllung von zwei weiteren Bedingungen sinnvoll sein. Ein unterlegener 
M itgliedstaat m uß darauf vertrauen können, nicht ständig überstim m t zu werden. 
N ur wenn m arginalisierte M inoritäten w echseln, verknüpft das M ehrheitsverfahren 
zuverlässig gegenw ärtige m it zukünftigen E ntscheidungen und erw eitert dam it im 
plizit die M öglichkeiten für K oppelgeschäfte. A ußerdem  dürfen die Entscheidun-

11 D ie derart geste igerte  F lex ib ilitä t trägt zu r V erm eidung  der »P o litikverflech tungsfalle«  
(S charp f 1985) bei, d ie  en tsteh t, w enn  K om petenzen  bereits  von  der m itg liedstaatlichen  
Ebene au f d ie E G -E bene verlagert w orden sind, dort aber m angels E ntscheidungsfähigkeit 
nicht ausgeüb t w erden können . D as g ilt e tw a  fü r d ie  no tw endige M odifika tion  bereits 
bestehender E n tscheidungen , d ie v ie lfach  red istribu tive  W irkungen  en tfa lten  w ird.
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gen nicht von so hoher B edeutung fü r einen M itgliedstaat sein, daß sie seine T eil
nahm e am  K ooperationsprozeß insgesam t in Frage ste llen .12

In der G em einschaft ist der T rend zur M ehrheitsabstim m ung daher keinesw egs 
ungebrochen. Das generelle Streben nach m öglichst w eitgehender U nterstützung 
w ird v ielm ehr auf der einen Seite um die M öglichkeit ergänzt, verbleibende M in
derheiten zu überstim m en, au f der anderen Seite aber um  das stillschw eigende -  aus 
dem  L uxem burger K om prom iß überkom m ene -  R echt d ieser M inderheit, in Fragen 
von v ita ler B edeutung ihr V eto einzulegen (W eiler 1991: 2459). Z usam m engenom 
m en nähern  sich diese E lem ente dem  K onsensverfahren internationaler V erhand
lu n g en .11 Sie tragen zur B eschleunigung des Entscheidungsprozesses bei und ver
m eiden gleichzeitig  h ierarchische E ntscheidungen, die v ielfach  als zentraler 
B estandteil der Supranationalität der EG angesehen w erden (vgl. B ogdandy 1993).

D er V erschluß der E xit-O ption und die Ö ffnung der Entscheidungsregeln  als 
neue Q uelle der V erhandlungsm acht hat w eitere w ichtige Folgen für den V erhand
lungsprozeß. W enn selbst die originären (staatlichen) A kteure innerhalb des Ent
scheidungsprozesses auf institutionell übertragene M achtpotentiale angew iesen 
sind, so können im R ahm en der Institution weitere A kteure kreiert und m it derselben 
Art von V erhandlungsm acht ausgestattet werden. Das G em einschaftssystem  um faßt 
eine R eihe solcher institutionell geschaffenen Akteure. D arunter sind die K om m issi
on m it ihrem  alleinigen R echt zur E inleitung des N orm setzungsverfahrens, der G e
rich tshof m it seiner K om petenz zum Erlaß b indender Urteile und das P arlam en t.14

Die R esultate des innergem einschaftlichen Entscheidungsprozesses gehen nun 
n icht m ehr ausschließlich aus der Interaktion zw ischen den originären A kteuren 
hervor, d ie allein die hypothetische Fähigkeit besitzen, sich aus der Institution 
zurückzuziehen. Sie entstehen unter Beteiligung künstlich errich te ter A kteure. O b
wohl deren  Existenz und E influßm öglichkeiten unm ittelbar m it der Institution ver
knüpft sind, unterscheiden sich ihre E influßressourcen nicht grundsätzlich von denen 
der orig inären  A kteure, solange diese innerhalb des institutionellen Rahm ens ope

12 D em entsprechend  findet nach A uffassung  des B undesverfassungsgerich ts  (1994: 184) 
»das M ehrheitsp rinzip  [ . . .]  seine G renze in den V erfassungsprinz ip ien  und elem entaren  
In teressen  der M itg liedstaaten«.

13 W essels  (1991: 147) berich tet, daß  M ehrheitsen tscheidungen  in der EG  ohne e igen tliche 
S tim m abgabe ergehen. Sobald  e in V orschlag  d ie U nterstü tzung  e in e r qualifiz ierten  
M ehrheit gefunden hat, w ird e r dem nach  im K onsens angenom m en. D ie unterlegene 
M inderheit läßt den B eschluß a lso  tro tz  inhaltlicher D ifferenzen passieren . Sie könnte 
die E n tsche idung  aber durch  form alen  W iderspruch  verhindern . Im R ahm en der K onfe
renz über S icherheit und Z usam m enarbeit in E uropa ist »K onsens«  seh r ähnlich  d e fi
niert. näm lich  als »absense o f  any objection  expressed  by a R epresen tative  and subm itted 
by him  as constitu ting  an obstacle  to the taking o f  the decisión  in question« (zit. nach 
S izoo /Jurrjens 1984: 57, H ervorh. T .G .).

14 Im E G -in ternen  E ntscheidungsprozeß  erscheinen , anders als S chneider/W erle  (1989) im 
A nschluß  an C olem an (1979) annehm en , d ie K om m ission  und das G erich t als neue A k
teure, nicht d ie G em einschaft selbst. A nders dagegen  im  A ußenverhältn is: Im  A ußen
w irtschaftsbere ich  verhandeln  d ie U SA  m it d e r G em einschaft, vertre ten  durch  d ie K om 
m ission , so w ie sie a u f  anderen  Feldern  m it D eutsch land  oder Frankreich , vertre ten  
durch  deren  R eg ierungen , verhandeln .
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rieren. Innerhalb des G em einschaftssystem s stellt der M inisterrat lediglich eines 
von m ehreren O rganen dar, das w eder der K om m ission  noch dem  G erich tshof über
geordnet ist. U nd dennoch kontrollieren die in ihm versam m elten orig inären  A kteure 
des System s die m achtverteilenden Entscheidungsregeln  und sind jed erze it in der 
Lage, sie im  R ahm en einer Staatenkonferenz zu m odifizieren.

D urch den V erschluß der E xit-O ption ist der norm bildende K om m unikationspro
zeß der untergeordneten Ebene nur noch lose m it der au f der H andlungsebene b e 
stehenden Interessenkonstellation  verkoppelt. D ie Spielräum e für gem einsam e E nt
scheidungen, deren E rgebnisse von den beteiligten A kteuren als legitim  betrachtet 
werden, w achsen. D em entsprechend steigt die legitim ierende B edeutung der E n t
scheidungsverfahren selbst (Luhm ann 1978). Innerhalb der G renzen des zur V erfü
gung stehenden Spielraum s schließt sich der K om m unikationsprozeß und operiert 
nun nach A rt eines sozialen System s (Luhm ann 1987) ausschließlich  nach seinen 
eigenen R egeln. Sobald sich aber ein M itgliedstaat der D rohung m it der E xit-O ption 
als M achtquelle bedient, bricht die K om m unikation (zeitw eise) a b .15 D as Schicksal 
der Institution hängt deshalb  nicht unw esentlich davon ab, ob die V erfahrensregeln  
diese G renzüberschreitung auffangen und verhindern können.

3.2.3. D er E influß institu tioneller A kteure a u f  den Verhandlungsprozeß

Die Errichtung institutioneller A kteure (K om m ission, G ericht etc.) und ihre A us
stattung mit eigenen Entscheidungsspielräum en und K om petenzen, d.h. einer eigenen 
M achtbasis, gibt der EG nicht nur ihr G epräge nach außen. Sie führt zu erheblichen 
E rleichterungen im norm bildenden K om m unikationsprozeß. D er Status der o ri
ginären A kteure verm indert sich jedoch  autom atisch durch  die E rrichtung neuer 
Akteure, da »M acht« ein relatives G ut ist. Sind die M itgliedstaaten in internationalen 
R egim en in der Lage, den K om m unikationsprozeß gem einsam  zu kontro llieren , so 
bilden sie innerhalb des EG -E ntscheidungsprozesses nur eines unter m ehreren O r
ganen. W arum  gehen egoistisch-rationale N utzenm axim ierer eine derartige E in
schränkung ihrer E influßm öglichkeiten  ein?

Die K ooperationstheorie (vgl. oben, Kap. 2.1.) gibt eine grundsätzliche A ntw ort 
auf diese Frage. In S ituationen, die K ooperationsm öglichkeiten  einschließen, haben 
die beteiligten A kteure e inander w idersprechende H andlungsoptionen (»m ixed m o- 
tives«). A uf der einen Seite verfolgt jed e r von ihnen seine Interessen ohne R ück
sicht auf das W ohl seiner M itspieler, au f der anderen Seite ist gerade dieses V erhal
ten die Ursache des entstehenden Dilem m as. Folglich ist es die grundlegende 
A ufgabe kooperationsfördernder Institutionen, das R ationalitätskalkül der A kteure 
so zu verändern, daß kollektiv  und individuell verbesserte E rgebnisse erzielt w er
den können. Dazu tragen die institutionellen A kteure nicht über unm ittelbaren

15 Es geht h ier also  im m er noch aussch ließ lich  um  den au f d e r K om m unika tionsebene  ange
siedelten  P rozeß  d e r N orm bildung . G ehandelt w ird  noch nicht, w ed er s tra teg isch  (e r
fo lgsorien tiert) noch kom m unikativ  (en tsp rechend  leg itim er N orm en).
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Zw ang, sondern über K om m unikation, d.h. über die gezielte B eeinflussung des 
V erhandlungs- und E ntscheidungsprozesses bei.

D ie analytische U nterscheidung von zwei Phasen im  norm bildenden V erhand
lungsprozeß erleichtert die U ntersuchung der E influßnahm e institu tioneller A kteu
re. E rfolgreiche S teuerung des A kteursverhaltens durch kooperationsfördem de N or
m en setzt zunächst voraus, daß der norm bildende V erhandlungsprozeß überhaupt 
initiiert w ird und w eiterhin, daß er durch  gem einsam e V ereinbarungen (N orm en) 
erfolgreich abgeschlossen wird. Beide Phasen sind problem atisch  und können zum 
Scheitern des kollektiven S teuerungsbem ühens führen. In beiden Fällen fördert ein 
institu tioneller A kteur der EG den Erfolg.

Schon in der Initiativphase kann K ooperation scheitern, weil norm bildende V er
handlungen gar nicht erst beginnen. V erhandlungsinitiativen sind nicht nur kost
spielig und belasten die (bürokratischen) R essourcen des Initiators. Sie können darü
ber h inaus bereits negative A usw irkungen au f die spätere V erteilung der 
gem einsam  produzierten  K ooperationsgew inne haben, denn der Initiator m uß seine 
Interessen in dem  betreffenden Problem feld jedenfalls teilw eise aufdecken. Andere 
A kteure können ihre Reaktionen dagegen vom  Inhalt seiner V orschläge abhängig 
m achen (vgl. Benz 1993). V erhandlungsinitiativen werden dam it selbst zu einem  
kollektiven Gut. Ein egoistisch-rationaler N utzenm axim ierer w ird dazu tendieren, 
sich zurückzuhalten und darauf zu hoffen, daß ein anderer A kteur die Rolle des 
»politischen entrepreneurs« (Y oung 1989: 355) übernim m t, obw ohl diese Strategie 
das Scheitern der Kooperation einschließt. Im in ternationalen System  beginnt der 
eigentliche V erhandlungsprozeß deshalb  häufig erst nach langw ierigen V orver
handlungen (vgl. J. Stein 1989).

D iesem  D ilem m a w ird innerhalb des EG -intem en Entscheidungsprozesses über
aus w irkungsvoll begegnet. Die Initiierung von Verhandlungen obliegt ausschließlich 
der K om m ission. Die M itgliedstaaten haben die Last der Initiative au f einen institu
tionell geschaffenen A kteur verlagert, der außerhalb  der zw ischenstaatlichen V er
handlungen steht. G em einsam  w erden sie zum  Em pfänger seiner V orschläge und 
können d iese annehm en, ablehnen oder ändern (T aylor 1975: 338-340). Dadurch 
verlieren sie die M öglichkeit, durch eigene Initiativen E influß au f den V erhand
lungsprozeß zu gew innen. D ieser Nachteil trifft jedoch  nur w enige T eilnehm er in 
Bezug auf jedes einzelne Projekt. In m ultilateralen V erhandlungen w erden stets die 
m eisten A kteure über Entw ürfe beraten, die nicht von ihnen selbst stam m en. A ußer
dem  behalten die Staaten die O ption, durch Beschluß des M inisterrates, des in der 
U nion verankerten Europäischen R ates oder auf inform ellem  W ege N orm bildungs- 
vorhaben selbst anzustoßen. An den Schw ierigkeiten der Initiativphase m uß K oope
ration deshalb nicht scheitern.

Auch die V erhandlungsphase im eigentlichen Sinne kann dazu führen, daß beste
hende K ooperationsm öglichkeiten nicht realisiert werden, weil V erhandlungen 
nicht erfo lgreich  abgeschlossen w erden können oder die erzielten  E rgebnisse vor
handene Spielräum e nicht vollständig ausschöpfen. D ie Erzielung eines zufrieden
stellenden V erhandlungsergebnisses kom m t w iederum  einem  kollektiven Gut 
gleich. G em einsam e G ew inne entstehen nur, wenn die beteilig ten  A kteure gem ein 
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sam K ooperationsm öglichkeiten ausloten (arguing). D ies aber setzt den (zeitw eili
gen) Verzicht au f die E rzielung individueller Vorteile hinsichtlich  der V erteilung 
der K ooperationsgew inne (bargain ing ) voraus. Die A kteure geraten in ein D ilem 
m a, das V erhandlungen n icht nur zeitaufw endig und m ühsam  m acht, sondern auch 
das R isiko des Scheitem s in sich birgt (vgl. Scharpf 1992a: 76-80; Sebenius 1992; 
siehe oben, Kap. 2.2.).

Auch dieses D ilem m a w ird durch die B eteiligung eines institu tionellen  A kteurs 
entschärft (vgl. H. W allace 1983: 57-67). D urch ihr ausschließliches Initiativrecht 
erlangt die Kom m ission die Kontrolle über den V erhandlungsgegenstand. Trotz einer 
R eihe von V orstufen, in denen In itiativen auch m it den Staaten beraten  w erden 
(vgl. T aylor 1983: 93-115; Ludlow  1991), bestim m t sie nicht nur den A usgangs
punkt der V erhandlungen, sie nim m t auch E influß au f die V erbindung einzelner 
V orschläge zu Paketen (vgl. Schm idt v. Sydow  1980) und dam it au f d ie S truk turie
rung des K om m unikationsprozesses selbst. Sobald die M itg liedstaaten  im M ehr
heitsverfahren entscheiden, beeinflußt sie darüber h inaus die B estim m ung der m ar- 
g inalisierten M inderheit (G arrett 1992: 550f). Im Falle der S tandardsetzung entlang 
eines K ontinuum s etw a kann der K om m issionsvorschlag  en tw eder den A usschluß 
der H ochstandardländer, der Schlußlichter oder der Länder m it extrem en Positionen 
au f beiden Seiten des Spektrum s vorsehen. B ereits durch das V orschlagsverfahren  
wird der EG -intem e Entscheidungsprozeß dam it von partikularen Interessen entlastet 
und verstärkt au f die R ealisierung gem einsam er Interessen gerichtet.

Der Einfluß der K om m ission ist m it der U nterbreitung eines V orschlages nicht 
beendet. Auch während des V erhandlungsprozesses im Rat sind d ie M itgliedstaaten 
nur schw er in der Lage, sich vom  K om m issionsvorschlag zu lösen. D ie K om m ission 
selbst kann ihren V orschlag dagegen jederze it ändern. D er G rad der Zustim m ung 
wird also in dem  M aße steigen, in dem  die K om m ission bestehende A blehnungs
gründe beseitigt. Dadurch wandelt sich der C harakter der V erhandlungen grundle
gend. Die Intervention eines M itgliedstaates ist nicht m ehr (nur) an die anderen 
Staaten gerichtet, sondern (auch w esentlich) an die K om m ission in ihrer Rolle als 
unparteiischer V erm ittler. D er institutioneile A kteur w ird zum aktiven Förderer des 
Konsenses. Sein W irken reduziert die G efahr des Scheitem s auch in der zw eiten 
Phase des V erhandlungsprozesses erheblich.

Die M itgliedstaaten haben sich für d ie V erhandlungsphase also in vielfältiger 
W eise gebunden, um die im V erhandlungsprozeß liegenden Schw ierigkeiten ge 
m einsam  zu überw inden und die W ahrscheinlichkeit der erfo lgreichen U m setzung 
bestehender K ooperationsm öglichkeiten  zu erhöhen. Dazu haben sie die K om m issi
on mit beträchtlichen M öglichkeiten zur B eeinflussung des N orm bildungsprozesses 
ausgesta tte t.Ih die nicht unm ittelbar in den bürokratischen M achtressourcen der 
»Eurokratie« wurzeln.

16 Um so w ich tiger ist d ie K ontro lle  d ieses A kteurs. Im  System  zw ischenstaa tlicher K oope
ration ob lieg t sie im  w esen tlichen  den  M itg liedstaaten . E in B lick a u f  d ie ta tsäch lichen  
V erfahrensab läufe  zeigt, daß  das E uropäische P arlam ent gegenw ärtig  w en ig  system kon
form  in den  E ntsche idungsp rozeß  e ing re ift und d ie  K om m unika tion  zw ischen  Rat und
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3.2.4. D ie  Sicherstellung d er Im plem entation  der V erhandlungsergebnisse

D er erfo lgreiche A bschluß norm bildender V erhandlungen garantiert noch keines
wegs den E rfolg kollektiver S teuerungsbem ühungen. K ooperation entsteht nicht 
ohne w eitgehend norm konform es V erhalten der beteiligten A kteure. G rundsätzlich 
liegt die Im plem entation kooperationsfördem der N onnen  in der EG wie im Fall in
ternationaler R egim e nahezu vollständig im K ontrollbereich der M itgliedstaaten. 
D ie Entscheidung über das tatsächliche V erhalten ist dem  kollektiven Z ugriff dam it 
weitgehend entzogen. E in Staat ist in der Lage, einen Teil der beschlossenen Norm en 
ganz, einen anderen partiell und einen w eiteren gar nicht um zusetzen (vgl. Puchala 
1975). D ie M öglichkeit des selektiven Exit ist in dieser Phase nicht autom atisch 
verschlossen.

Erw artete Im plem entationsproblem e können einen negativen E influß auf die V er
handlungsphase ausüben, wenn A kteure aufgrund der entstehenden U nsicherheiten 
auf die R ealisierung bestehender K ooperationsm öglichkeiten  verzichten. Auch be
reits errichtete K ooperation wird durch norm w idriges V erhalten destabilisiert, wenn 
eigentlich kooperationsw illige A kteure sich gegen A usbeutung durch Trittbrett- 
Fahrer zu schützen beginnen und selbst auf norm konform es V erhalten verzichten. 
Reaktionen au f norm w idriges V erhalten sind deshalb sowohl für die S tabilisierung 
der Institution selbst und ihrer Norm en als auch für die A ufrechterhaltung und Ent
w icklung der angestrebten K ooperation unabdingbar (vgl. G ehring 1994: 451-479).

Die Sanktionierung norm w idrigen V erhaltens au f der H andlungsebene wirft je 
doch für die M itgliedstaaten ein K ooperationsproblem  zw eiter O rdnung (E lster 
1989: 40-41) auf, da H andlungen kostspielig  sind. A ußerdem  führt sie zum Austritt 
der Interaktion aus dem  kooperationsfördem den K om m unikationsprozeß und kann 
allein deshalb  überaus destabilisierend wirken. Die E inrichtung einer zentralen 
Z w angsgew alt, die Idee des H obbesianischen Leviathan, w ürde darauf abzielen, das 
Problem  durch H ierarchisierung zu lö sen .17 M it A usnahm e begrenzter Felder, in 
denen sie (in Form  der Fonds) über eigene finanzielle R essourcen verfügt oder in 
denen die K om m ission gem einschaftliche N orm en im plem entiert, ist die EG jedoch 
gegenüber ihren M itgliedstaaten schw ach und verfügt nicht über M acht im W eber- 
schen Sinne der »Chance, den e igenen W illen auch gegen W iderstand durchzuset
zen« (W eber 1972: 28).

Stattdessen verfügt das G em einschaftssystem  über vielfältige M öglichkeiten, R e
aktionen au f N orm verstöße im R ahm en des bestehenden K om m unikationsprozesses 
abzu w ickeln, ln ihrem  Zentrum  steht der Europäische G erich tshof als zw eiter w ich
tiger. erst durch die Institution errichteter Akteur. G erichtsentscheidungen stellen

K om m ission  eh er stört als fördert (E ngel/B orrm ann  1991: 94-96). A us d iesem  G rund 
sch läg t S charp f (1992b) d ie direkte W ahl der K om m ission  durch  das Parlam ent vor.

17 D ies ist d ie G rundlage  des »kom m unikativen  H andelns« , ln se iner »D iskurstheorie  des 
R echts«  such t H aberm as (1992: 44 -45 ) ausdrück lich  nach  N orm en, d ie »gle ichzeitig  
d u rch  fak tischen  Z w ang  und durch  leg itim e G eltung  F o lgebereitschaft bew irken«. Für 
den m odernen  S taat setzt e r d ie E xistenz eines ausreichend  starken  »faktischen Z w an
ges«  s tillschw eigend  voraus.
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nachgeordnete E ntscheidungen auf der Basis geltender N onnen  dar. Sie verhindern, 
daß Norm en durch  interessierte  A kteure nach Belieben einseitig  in terpretiert w er
den und schaffen R echtsklarheit, indem  sie bestehende G rauzonen beseitigen  und 
den betroffenen A kteur vor die W ahl zw ischen norm gem äßem  und nunm ehr o ffen
sichtlich norm w idrigem  V erhalten stellen.

Die EG verfügt über ein System  obligatorischer S treitbeilegung, das den M it
g liedstaaten d ie M öglichkeit eröffnet, (verm eintlich) norm w idriges V erhalten  ihrer 
K ooperationspartner in einem  diskursiv geprägten E ntscheidungsverfahren (vgl. 
A lexy 1978; K ratochw il 1989) zu bearbeiten. D er K onflikt kann dam it (zunächst) 
au f der K om m unikationsebene belassen und dort m öglicherw eise auch gelöst w er
den. Die Initiative verursacht allerdings K osten und erhält dam it den C harakter eines 
kollektiven G utes. Im  Laufe der Zeit w ird jed e r M itgliedstaat aus unterschiedlichen 
G ründen geltende N orm en übertreten. W er also ein V erfahren gegen einen K oopera
tionspartner anstrengt, riskiert, selbst verklagt zu w erden. W er andere schont, kann 
dagegen hoffen, selbst geschont zu w erden. In der Praxis verzichten die M itg lied
staaten w eitgehend auf den W eg der direkten  Klage.

Aus dem  Dilem m a, das sich aus der E inschaltung des einen institu tionellen  A k
teurs, des G erichts, ergibt, hilft den Staaten ein anderer durch die Institution kreierter 
Akteur, die Kom m ission. Sie kann jederze it ein V ertragsverletzungsverfahren ge 
gen einen M itgliedstaat einleiten, sei es im A nschluß an eigene B eobachtungen, sei es 
aufgrund von B eschw erden durch B ürger, Beam te der M itgliedstaaten  oder durch 
diese Staaten selbst (Schm idt v. Sydow  1980: 31). D ieser W eg w ird zunehm end 
häufig b esch ritten .18 Durch das V erfahren wird ein (m öglicher) b ilateraler K onflikt 
zw ischen zwei M itgliedstaaten in eine A useinandersetzung zw ischen einem  norm 
widrig handelnden Staat und der G em einschaft insgesam t, vertreten durch ein G e
m einschaftsorgan, transform iert. Das V ertragsverletzungsverfahren  um faßt eine 
Reihe von Stufen, über die der K onflikt schrittw eise eskaliert w erden kann, und e r
höht so die C hance der K onfliktlösung au f der K om m unikationsebene. Die K om 
m ission berät B eschw erden zunächst inform ell m it dem  betroffenen M itgliedstaat. 
Dann folgen (a) eine m it Fristen versehene M ahnung, (b) eine w iederum  fristse t
zende, mit G ründen versehene Stellungnahm e der K om m ission, (c) das E inreichen 
der Klage beim  G erich tshof sow ie schließlich (d) das Urteil des G erichts.

Das V erfahren ist überaus erfo lgreich . A uf jed e r Stufe der Eskalationsleiter 
nimm t die Zahl der anhängigen Fälle so drastisch ab, daß die Zahl der Konflikte, in 
denen schließlich ein Urteil des G erichts von dem  betreffenden M itgliedstaat offen 
m ißachtet w ird, verschw indend gering is t .19 Auch wenn in der EG vielfältige Im-

IX Vgl. E h lerm ann  (1981) und auch den jäh rlich  e rscheinenden  »Jahresberich t der K o m 
m ission an das E uropäische Parlam ent über d ie K ontro lle  der A nw endung  des G e m ein 
schaftsrech ts« , e tw a K O M  (91) 321 endg . A bi. 1991 C 338/6.

19 Schm idt v. Sydow  (1980: 34-36) gib t fo lgende R elation  an: Von 100 der K om m ission  zu 
G ehör gekom m enen  B eschw erden  führen  14 zur M ahnung, davon  5 zu r m it G ründen  
versehenen S tellungnahm e, davon  eine  zu r E in leitung  des G erich tsverfahrens und davon 
w iederum  jed e  zw eite zum  U rteil. In d e r T endenz ähn lich  K rislov  et al. (1986).
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plem entationsproblem e bestehen, ist das Im plem entationsverhalten doch ver
gleichsw eise gut (vgl. K eohane/H offm ann 1991b: 11-13). Sow ohl für den Erfolg 
institu tionalisierter K ooperation als auch für den B estand der Institution selbst ist es 
jedoch  von m indestens ebenso großer B edeutung, daß K onflikte unter den K oopera
tionspartnern  innerhalb des E G -internen K om m unikationsprozesses bearbeitet und 
dort auch w eitgehend gelöst w erden können (vgl. F isher 1981: 29-33).

Z ur S icherstellung der Im plem entation nachgeordneter kooperativer A rrange
m ents, die n icht auf der A nw endung durchsetzungsfähiger Zw angsm ittel beruht, se
hen die E ntscheidungsregeln eine noch w eitergehende Selbstbindung der M itg lied
staaten vor. Sie greifen von außen in den nationalen Entscheidungsprozeß ein und 
schaffen eine transnationale D im ension, in der die Staaten ihre Fähigkeit verlieren, 
als einheitlich handelnde A kteure aufzutreten. D ie aus dem  E G -intem en E ntschei
dungsprozeß hervorgehenden N orm en sind unm ittelbar bindend für die M itglied
staaten. D am it w ird für nachgeordnete E ntscheidungen die m ühsam e und zeitrau
bende R atifikationsprozedur des herköm m lichen in ternationalen R echts um gangen. 
Die nationalen G esetzgeber (Parlam ente) sind verpflichtet, R ichtlinien in inner
staatliches R echt um zusetzen, und verlieren w eitgehend ihren legislativen Entschei
dungsspielraum  (B leckm ann 1991: 574-575). In der Form  von »V erordnungen« 
und »E ntscheidungen« geht EG -R echt sogar autom atisch in die nationalen R echts
ordnungen ein und w endet sich unm ittelbar an alle betroffenen nicht- und sub-staat- 
lichen A kteure, etw a Bürger, Firm en, ausführende Behörden und G erichte.

Sobald eine europäische Norm innerstaatlichem  Recht gleichgestellt ist, überneh
m en nationale Gerichte die Kontrolle über die fachgerechte A nw endung im K onflikt
fall. D iese Gerichte sind ihrerseits aufgerufen (und in einigen Fällen verpflichtet), 
Z w eifelsfragen der Interpretation europäischer R echtsnorm en dem  Europäischen G e
richtshof vorzulegen. Durch dieses häufig angew andte V orabentscheidungsverfahren 
(vgl. Seidel 1983; Streil 1983) erhalten auch nationale G erichte die K om petenz, den 
EG -Streitschlichtungsm echanism us auszulösen. B ürger der M itgliedstaaten (ein
schließlich juristischer Personen) erlangen -  verm ittelt über die innerstaatlichen G e
richte -  die Fähigkeit, ihre Staaten auf E inhaltung des EG-Rechts zu verklagen. Damit 
verfügen Entscheidungen des Europäischen G erichtshofs nach diesem  Verfahren 
über einen inhärenten Im plem entationsm echanism us (vgl. Burley/M attli 1993). Sie 
richten sich an nationale G erichte und sind dam it unm ittelbar an zwei konstituierende 
Pfeiler der gesellschaftlichen Organisation m oderner Industriestaaten gekoppelt, an 
das Rechtsstaatsprinzip und die Unabhängigkeit der Justiz.

Die M itgliedstaaten verlieren dam it die Fähigkeit, autonom  über die Im plem enta
tion kooperationsfördem der Norm en zu entscheiden (G arrett 1992: 555-558). Ihr 
V erhalten wird aufgrund der von ihnen selbst geschaffenen Regeln und unter B etei
ligung ihrer B ürger fortw ährend von innen auf N orm konform ität geprüft. Urteile 
des Europäischen G erichtshofs, Endpunkte im kom m unikativen K onflik tbeile
gungsverfahren, richten sich gar nicht m ehr an d ie Staaten selbst, sondern werden 
direkt in d ie innerstaatlichen R echtssystem e introjiziert. Auch in der Im plem entati
onsphase w ird die au f den E inzelfall bezogene, selektive E xit-O ption de facto g e 
schlossen (W eiler 1981).
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Die Ü berw achung der Im plem entation europäischer N orm en durch nationale G e
richte und den E uropäischen G erich tshof unterstreicht die A m bivalenz der E inset
zung institu tioneller A kteure für die kooperierenden Staaten. Solange die E ntschei
dungen d ieser G erichte im  w esentlichen als fachgerechte A nw endung im 
politischen Entscheidungsprozeß entstandener N orm en angesehen w erden, erhöhen 
sie die W ahrscheinlichkeit, daß die betroffenen Staaten sich tatsächlich  norm kon
form  und kooperativ  verhalten. Um ihre A ufgabe erfü llen  zu können, m üssen die 
G erichte aber über einen ausreichend großen Entscheidungsspielraum  verfügen. 
D ieser Spielraum  erw eitert sich fast zw angsläufig in Fällen, die zum  Zeitpunkt der 
N orm bildung so nicht vorhergesehen worden waren (vgl. Scheingold  1965: 20-22). 
So konnte der E uropäische G erich tshof das V orabentscheidungsverfahren  mit se i
nem  inhärenten Im plem entationsm echanism us in den vergangenen Jahrzehnten  nu t
zen, um das System  des europäischen R echts g leichsam  an den M itg liedstaaten  vor
bei erheblich auszubauen. Er stellte die Ü berordnung des europäischen R echts über 
das R echt der M itgliedstaaten fest und entw ickelte die D oktrin der D irektw irkung 
von V erträgen und R ichtlinien (E. Stein 1981). E r begründete den G rundsatz der 
Staatshaftung für Schäden infolge verspäteter oder ungenügender U m setzung eu 
ropäischen in nationales R echt (Schockw eiler 1993), hob eine europäische S taats
bürgerschaft (M ancini 1991: 185-189) aus der Taufe und konstitu ierte  aus den V er
fassungsprinzipien der M itgliedsländer einen europäischen G rundrechtskatalog.

Aus dem  B lickwinkel der zw ischenstaatlichen K ooperation stellt d ie aktive B etei
ligung des Europäischen G erichtshofes an der Förderung der Integration  eine w eit
gehend unintendierte Entw icklung dar, ob m an sie nun befürw ortet (M ancini 1991; 
Shapiro 1992) oder ablehnt (R asm ussen 1986). D ennoch hat der G erich tshof durch 
seine Entscheidungen die B elastbarkeit der Institution insgesam t n icht überbean
sprucht. Urteile mit w eitreichenden politischen Folgen erlangen ihre A utorität stets 
erst nach dem  Urteil aufgrund der R eaktion anderer A kteure (H art 1961: 127). Es 
ist deshalb von nicht zu unterschätzender B edeutung, daß d ie orig inären  A kteure 
des G em einschafts-System s nicht durch Überschreitung der Grenzen des EG -intem en 
K om m unikationsprozesses reagiert hab en .20

Auch für die Im plem entationsphase haben die M itgliedstaaten sich also in v ielfäl
tiger W eise selbst gebunden, um die zur Erzielung angestrebter K ooperationsge
winne notw endigen V erhaltensänderungen sicherzustellen. Dies betrifft nicht nur 
die Errichtung eines w eiteren institutionellen A kteurs und seine A usstattung mit 
w eitreichenden K om petenzen, sondern auch die Z ulassung eines transnationalen 
Prozesses der K om m unikation unter G erichten, der in vielen Fällen die O ption des 
aus übergeordneten Interessen vorgenom m enen begrenzten N orm verstoßes (selekti

20 A llerd ings g ib t es V ersuche der M itg liedstaaten , den Spielraum  des G erich tsho fes zu be 
schränken. So soll das den  U nionsvertrag  beg leitende Protokoll zum  A rtikel 119 des EG - 
V ertrages d ie W irkung  e in e r E n tsche idung  des E uG H  begrenzen. A ußerdem  dehnt der 
U nionsvertrag  d ie K om petenzen des G erich ts  ausdrück lich  n icht a u f  d ie neuen K om pe
tenzen d e r U nion aus und schließ t dam it e ine  dynam ische  E n tw icklung im W ege transna 
tionaler R ech tsprechung  insbesondere  im  B ereich  d e r Innen- und R ech tspo litik  aus.
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ves Exit) de facto ausschließt, solange ein M itgliedstaat nicht bereit ist, die Institu ti
on selbst in Frage zu stellen.

4. Schlußfolgerungen

Die A nalyse der institutioneilen S truktur der EG zeigt, daß das D esign einer Institu
tion in erheblichem  M aße auf die H andlungen egoistisch-rationaler A kteure e inzu
wirken verm ag. Es kann w esentlich zum  G elingen von K ooperation, die von den 
beteiligten A kteuren gem einsam  angestrebt wird, beitragen, aber es kann im g lei
chen M aße hinderlich  w irken. Das institutionelle D esign stellt darüber hinaus eine 
von den beteiligten A kteuren vergleichsw eise frei gestaltbare G röße dar, sofern In 
stitutionen gezielt errichtet w erden und nicht der H erausbildung kooperativen H an
delns zeitlich nachfolgen. Die Institution selbst (unterschieden von der durch sie ge
förderten K ooperation) w ird dam it zu einem  eigenständigen E influßfaktor und zu 
einem  w ichtigen U ntersuchungsgegenstand im R ahm en der D iskussion um institu
tionalisierte K ooperation im in ternationalen System .

Die Untersuchung der E influßm echanism en kooperationsfördem der internationaler 
Institutionen m uß dem  im kooperationstheoretischen Fundam ent der R egim e-D e- 
batte ausgearbeiteten Konzept des strategischen H andelns egoistisch-rationaler A k
teure kein vollständig neues H andlungsm odell entgegensetzen. Solange nicht 
grundsätzlich  in A brede gestellt w ird, daß strategischem  H andeln im in ternationa
len System  eine große Bedeutung zukom m t, ist es erhellend, die Rolle von Institu
tionen aus diesem  Blickw inkel zu betrachten. A nknüpfungspunkte bieten das K o
operationsdilem m a sow ie das daraus resultierende Interesse egoistisch-rationaler 
A kteure an der V erm eidung sub-optim aler E rgebnisse durch Selbstbindung, die be
stim m te H andlungsoptionen w irksam  ausschließt.

W enn eine G ruppe von A kteuren einem  Dilem m a gezielt entgehen will, m üssen 
ihre M itglieder in V erhandlungen über verhaltenslenkende N orm en eintreten. B e
reits die E röffnung einer von der H andlungsebene abgelösten w eiteren Ebene der 
Interaktion kom m t einem  Akt der freiw illigen Selbstbeschränkung gleich: Innerhalb 
des K onferenzraum s werden Interessen durch K om m unikation, n icht durch H and
lungen vertreten. Der V erhandlungsprozeß ist in vielfältiger W eise, etw a h insich t
lich der beteiligten A kteure und der bearbeiteten Them en, begrenzt und von paralle
len Prozessen abgetrennt. Selbst im W ege der K om m unikation entstandene 
kollektive E ntscheidungen der beteiligten A kteure beeinflussen dam it die in den 
V erhandlungen w irksam  w erdende Interessenstruktur. Die M öglichkeit der B eein
flussung des von der H andlungsebene abgelösten K om m unikationsprozesses über 
N orm en w ird zum  E infallstor für den institutioneilen Einfluß auf das V erhalten 
egoistisch-rationaler N utzenm axim ierer.

Die vorangegangene U ntersuchung des institutioneilen G efüges der Europäischen 
G em einschaft zeigt, daß innerhalb einer Institution nicht lediglich ein einziger um 
fassender Kom m unikationsprozeß stattfinden muß. Die von den A kteuren gemeinsam  
geschaffenen R egeln können D ifferenzierungen einführen und verschiedene Kom-
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m unikationsprozesse funktional aufeinander beziehen. D er institu tionelle  E influß 
der EG beruht w esentlich au f der V erteilung der B ildung kooperationsfördem der 
Norm en au f m ehrere hierarchisch angeordnete Ebenen. E in ego istisch-rationaler 
A kteur m uß sich entscheiden, au f w elcher Ebene er ein  bestim m tes Interesse durch 
setzen will. In der Folge ist er jedoch  gezw ungen, sich den dort vorherrschenden 
B edingungen zu unterw erfen. Innerhalb  der EG führt die v ielfache D ifferenzierung 
des K om m unikationsprozesses im B ereich der nachgeordneten  K ooperation  zum  
V erschluß der E xit-O ption und in der Folge zur nahezu vollständigen Entkoppelung 
der N orm bildungsprozesse von den au f der H andlungsebene vorherrschenden R e
striktionen. Im B ereich der Im plem entationskontro lle  verlieren d ie M itgliedstaaten  
durch die unm ittelbare A nbindung des K om m unikationsprozesses an d ie nationalen 
R echtssystem e sogar teilw eise die Fähigkeit, im E inzelfall über ihre H andlungen 
selbst zu entscheiden.

Die EG übt dam it E influß au f ihre M itg lieder aus, ohne au f Z w angshandlungen 
zur D urchsetzung der E inhaltung kooperationsfördem der N orm en angew iesen zu 
sein. Ihr E influß ist unm ittelbar an die E igeninteressen der M itg liedstaaten  gekop
pelt und kann sich deshalb w eitgehend au f die K om m unikationsebene beschränken. 
Zw ischen die klassischen K oordinationstypen des (vollkom m enen) M arktes und 
des (H obbesianischen) Staates, in denen kollektive E rgebnisse allein  aufgrund e in 
seitigen H andelns »spontan« entstehen oder norm konform es V erhalten  m ittels 
A ndrohung von Zw ang durchsetzbar ist, schiebt sich ein in term ediärer K oordinati
onstyp, der au f der Förderung der E igeninteressen  der beteilig ten  A kteure und au f 
ihrer Fähigkeit zur Selbstbindung beruht. Im  G egensatz zum  M arkt sind die bete ilig 
ten A kteure nicht darauf angew iesen, ausschließlich  zu handeln, sondern können im 
W ege der K om m unikation verhaltenslenkende N o nnen  bilden, um  K ooperationsge
winne zu erzielen. A ber im G egensatz zum  S taat verfügen die e n ich te ten  Institu tio
nen nicht über genügend D urchsetzungsfähigkeit, um die A kteure auch entgegen 
ihren eigenen Interessen zu gem einschaftsorientiertem  V erhalten zu bewegen. 
D urch Institutionen geförderte  K ooperation im in ternationalen System  entspricht 
diesem  interm ediären K oordinationstyp  dam it stärker als jedem  der beiden anderen 
Typen.
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